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Grußwort des Oberbürgermeisters Stefan Hebbel 
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des vierten Leverkusener Jugendstadtrats, 
ich freue mich, dass Ihr dabei seid, um beim diesjährigen Leverkusener 
Jugendstadtrat die demokratischen Prozesse und die Arbeitsweise des wichtigsten 
politischen Gremiums in unserer Stadt kennenzulernen.  
 
Der Stadtrat ist das erste Glied in der Kette demokratischer Institutionen bis hin zum 
Bundestag. Hier wird maßgeblich entschieden, was in der Stadt passiert. Dabei 
steuert der Stadtrat die Arbeit der Verwaltung und nimmt damit auch in Leverkusen 
entscheidenden Einfluss darauf, wie unsere Stadt von morgen aussieht. 
So entscheiden die Ratsfrauen und Ratsherren des Leverkusener Gremiums zum 
Beispiel über den Bau von Kindertagesstätten, Schulen oder Jugendhäusern ebenso 
wie über die Gestaltung von Sportplätzen und Freizeitanlagen. Andere wichtige 
Bereiche, die im Stadtrat mitentschieden werden, sind der Ausbau von Radwegen 
und Busanbindungen, Maßnahmen zur Anpassung der Stadt an den Klimawandel 
oder zur Digitalisierung der Verwaltung. Allesamt Themen, die weitreichenden 
Einfluss auf unser Zusammenleben haben. 
 
Um sich hier einzubringen, haben die gewählten Vertreterinnen und Vertreter 
mindestens fünf Jahre Zeit, so lange dauert eine Wahlperiode. In dieser Zeit 
übernehmen sie ehrenamtlich eine wichtige Verantwortung für ein funktionierendes 
Miteinander und engagieren sich neben dem Berufsleben oder anderen 
Verpflichtungen für unsere Gesellschaft. 
 
Ich freue mich den Jugendstadtrat in diesem Jahr das erste Mal als 
Oberbürgermeister miterleben zu dürfen und bin gespannt auf Eure Anträge und 
Ideen für Leverkusen. 
 
Ich bin sicher, dass Ihr in den drei Tagen, in denen Ihr als Mitglied des 
Jugendstadtrats tagt, einen ersten guten Eindruck von der Ratsarbeit bekommt. Dass 
Ihr erkennt, wie wichtig es ist, wegweisende Schritte für ein gutes Zusammenleben 
auszuhandeln und Spaß daran findet, das Leben in unserer Stadt mitzugestalten.  
 
Daher werden Eure Beschlüsse anschließend in den zuständigen Fachausschüssen 
und Bezirksvertretungen vorberaten und dann dem Rat zur Entscheidung vorgelegt. 
Ich kann versichern, dass sich die Ratsfrauen und Ratsherren Euren Themen 
annehmen, ernsthaft darüber diskutieren und vielleicht zu einem positiven Beschluss 
kommen werden.  
 
Ich wünsche Euch dabei viel Freude, spannende Diskussionen und eine 
inspirierende Zeit im Leverkusener Jugendstadtrat. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Stefan Hebbel 
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Ablauf und Ziele des vierten Leverkusener Jugendstadtrats 
Der Jugendstadtrat findet einmal jährlich in den Räumen des Rathauses statt. Das 

Planspiel ist Teil des gesamten Projekts „politische Beteiligung von Kindern und 

Jugendlichen“ in Leverkusen und der zentrale Baustein der Beteiligung von 

Jugendlichen in Leverkusen. 

Innerhalb von drei Tagen könnt Ihr die Arbeit des Stadtrats Leverkusen nachspielen 

und so kommunale Entscheidungsprozesse für Euch erfahrbar machen. Im 

Jugendstadtrat werden aufgrund von räumlichen Gegebenheiten und der besseren 

Spielbarkeit vier fiktive Fraktionen gebildet. Die vier Fraktionen („Sozial“, 

„Ökologisch“, „Liberal“ und „Konservativ“) orientieren sich an den vier großen 

politischen Strömungen.  Maximal seid Ihr ca. 72 Kinder und Jugendliche im Alter 

zwischen 12 und 15 Jahren aus Leverkusen, genauso viele wie es Mitglieder im 

richtigen Stadtrat gibt. 

Am Mittwoch, den 04.03.2026, gibt es eine Auftaktveranstaltung im Ratssaal. Hier 

könnt Ihr euch gegenseitig kennenlernen. Es gibt die letzten Informationen, ihr ordnet 

euch einer Fraktion eurer Wahl zu, lernt die anderen kennen und könnt noch offene 

Fragen stellen. 

Im Rahmen des Planspiels werden die wichtigen Prozesse der kommunalen Politik 

durchgespielt: Fraktionssitzungen, Ausschussarbeit, abschließende Ratssitzungen 

und Beschlussfassung. Die Geschäftsordnung des Jugendstadtrats ist analog zu der 

des echten Stadtrats. Eure gefassten Beschlüsse werden im Anschluss in die 

jeweiligen Ausschüsse des Stadtrats weitergeben und nachdem sie dort beraten 

wurden, werden sie in einer echten Stadtratssitzung beraten und entweder positiv 

oder negativ entschieden. 

Die positiv beschiedenen Anträge könnt Ihr im Anschluss priorisieren, den Antrag 

den die Mehrheit von euch als wichtig Erachtet wird dann mit höchster Priorität von 

der Verwaltung bearbeitet. 

Ihr habt also die Möglichkeit mitzubestimmen und Themen, die Euch in Leverkusen 

wichtig sind, direkt an die realen Politiker*innen zu bringen. Hier müsst Ihr es nur 

schaffen, die Mehrheit für Eure Interessen zu bekommen. 

Sollten Euch aber andere aktuelle Themen am Herzen liegen, sollt Ihr sie natürlich 

auch gerne in den Jugendstadtrat einbringen. Wichtig ist, dass Ihr Eure eigene 

Meinung vertretet! Ziel ist es, dass Ihr die Möglichkeit bekommt, Euch eine eigene 

Meinung zu bilden und diese zu vertreten. 

Im Anschluss an den Jugendstadtrat hat uns der Landtagsabgeordnete Rüdiger 

Scholz in den Landtag NRW eingeladen. 

Euer Jugendstadtrat- Team 
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Programm- und Terminübersicht Jugendstadtrat 2024 

Mittwoch, 04.März 2026 

Auftaktveranstaltung 

18:00 – 20:00 Ratssaal 

o Einteilung in die jeweiligen Fraktionen 

o Zuteilung der Betreuenden und Räume für die Fraktionen 

o Kennenlernen und Warm-Up in den Fraktionen 

 

Dienstag, 10. März 2026 

10:00 Uhr Ratssaal 

Begrüßung durch die Bürgermeisterin Frau Annegret Bruchhausen-Scholich 

10:15 – 12:15 Demokratietraining 

12:15 Uhr Mittagspause 

Mittagessen  

13:15 – 15:00 Uhr Erste Fraktionssitzungen 

o Wahl der Fraktionsvorsitzenden und anderer Funktionen in der Fraktion 

o 14:45 – 15 Uhr Briefing der Fraktionsvorsitzenden 

15:00 – 15:15 Pause 

15:15 – 17:00 Zweite Fraktionssitzung 

Meinungsbildung/ Diskussion in den Fraktionen zu den vorgeschlagenen Themen 

17:00 Uhr Ende 

 

Mittwoch, 11.März 2026 

10:00 Dritte Fraktionssitzung 

o Erarbeiten von Anträgen für die Ausschusssitzungen 

o Briefing der Ausschussvorsitzenden 11:00 – 11:30 Uhr 

12:00 Uhr Mittagspause 

o Mittagessen  

13:00 – 14:30 Uhr Ausschusssitzungen  

o Debatte der Themen in den Ausschüssen mit Unterstützung von 

verwaltungsinternen Expertinnen und Experten 

14:30 Uhr – 14:45 Pause 

 



 

6 
 

14:45 – 16:00 Uhr Vierte Fraktionssitzung / Zeit für interfraktionelle Absprachen 

o Bericht über die jeweiligen Ausschüsse 

o Absprache über das weitere Vorgehen 

16:00 – 17:30 Uhr Ausschusssitzungen 

o Debatte der Themen in den Ausschüssen  

17:30 Pause  

18:00 Uhr Abendessen 

Gemeinsames Zusammensein und Abendessen mit den Stadtratsmitgliedern im 

Rathaus 

20:00 Uhr Ende 

Donnerstag, 12.März 2025 

09:00 – 10:30 Fünfte Fraktionssitzung /interfraktioneller Austausch 

o Letzte Arbeiten an den Vorlagen für die Ausschüsse 

o Letzte interfraktionelle Absprachen 

10:30 – 12:30 Uhr Ausschusssitzungen 

o Kurze Debatte und Abstimmung über Beschlussvorlagen für die 

Jugendstadtratssitzung 

12:30 Uhr Mittagspause 

o Mittagessen  

13:30 Uhr Jugendstadtratssitzung unter der Leitung des OB Herr Stefan Hebbel 

o Abstimmung und Debatte der Beschlussvorlagen aus den Ausschüssen im 

Jugendstadtrat  

o Evaluation anhand eines Fragebogens 

o Aushändigung der TeilnehmerInnen Urkunden und der Giveaways 

17:00 Uhr Ende der Veranstaltung 

14.April – 05. Mai 2026 

Beratung eurer Anträge in den Ausschüssen des Stadtrats 

21. April 2026 

Besuch im Landtag in Düsseldorf 

11:00 – ca. 16:30 Uhr  

18. Mai 2026  

Stadtratssitzung mit euren Anträgen auf der Tagesordnung 
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Mögliche Themenfelder für den Jugendstadtrat 
 

Am Vorbereitungstag erhaltet ihr einen inhaltlichen Input zu allen Themen, die der 

Stadtrat Leverkusen behandeln kann. 

Gerne könnt ihr euch auch zur Vorbereitung die Tagesordnungen der vergangen 

Stadtratsitzungen sowie die Re-Live-Aufnahmen anschauen. 

 

 1. Stadtrat live | Stadt Leverkusen 

 

 

2. SessionNet | Ratsinformationssystem der Stadt Leverkusen 

 

Grundsätzlich gilt das Ihr auch alle anderen Themen, die Euch 

persönlich wichtig sind, beim Jugendstadtrat einbringen könnt. 

Hier gibt es keine Tabus. 

 

 

 

https://www.leverkusen.de/rathaus/politik-verwaltung/stadtrat-live
https://ris.leverkusen.de/info.asp
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Ablauf Jugendstadtrat 
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Hilfestellung zur Einordnung in die vier Fraktionen 
 

Im Jugendstadtrat gibt es vier Gruppen (Fraktionen) die:  

1. „Soziale“ 

2. „Liberale“ 

3. „Konservative“ 

4. „Ökologische“  

 

Bei der Auftaktveranstaltung am 04.03.2026 könnt Ihr Euch einer dieser vier 

Fraktionen zuordnen und verbleibt dann den ganzen Jugendstadtrat in der Fraktion 

Eurer Wahl. 

Wie im echten Stadtrat wollen wir erreichen, dass sich in den Fraktionen Jugendliche 

mit denselben politischen Interessen zusammenfinden. 

 

- Dies wird die Diskussionen in den Fraktionen erleichtern. 

- Ihr werdet Eure Anträge einfacher schreiben können. 

- Eure Anträge werden erfolgreicher sein. 

 

Um Euch die Einordnung in eine Fraktion zu erleichtern lest Euch bitte die 

nachfolgenden Seiten sorgfältig durch. 

 

!!!Wichtig!!! 

Die Fraktionen geben eine ungefähre Richtung vor. Es gibt keinen Themenzwang! 

Ihr könnt in jeder Fraktion jedes Thema behandeln! 

Es gibt keine Tabus! Alle Themen, die Euch für Leverkusen wichtig sind, könnt Ihr in 

Euren Fraktionen vortragen. 

Die Fraktionen orientieren sich nicht an den Parteien. 

!!!Wichtig!!! 
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Du passt in die „Soziale“ Fraktion, wenn du… 

 

o dich gerne für Schwächere einsetzt, 
 

o Gerechtigkeit wichtig findest und 
 

o zustimmst, dass die Stärkeren den Schwächeren helfen sollten. 
 

 

 

Du passt in die „Liberale“ Fraktion, wenn du der Meinung bist, 

dass… 

 

o zu viele Regeln die Freiheit einschränken, 

 

o jeder selbst weiß, was für Ihn am besten ist und 

 

o die Wirtschaft am besten funktioniert, wenn die Politik/ der Staat sich 

möglichst wenig einmischt. 
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Du passt in die „Konservative“ Fraktion, wenn du der Meinung bist, 

dass… 

 

o Traditionen und Werte wichtig sind, 
 

o eine starke Wirtschaft wichtig ist, damit es den BürgerInnen gut geht und  
 

o die Sicherheit aller BürgerInnen wichtig ist. 
 

 

 

Du passt in die „Ökologische“ Fraktion, wenn du der Meinung bist, 

dass… 

 

o es wichtig ist die Natur zu schützen, 
 

o Tieren zu helfen und 
 

o den Klimawandel zu bekämpfen. 
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FAQ Organisation Jugendstadtrat 

Teilnahmebedingungen 
Wer darf am Jugendstadtrat teilnehmen? 

• Teilnehmen können Jugendliche im Alter zwischen 12 und 15 Jahren, die in 
Leverkusen gemeldet sind. 

Ist die Teilnahme am Jugendstadtrat kostenfrei? 

• Die Teilnahme ist kostenfrei. 
Gibt es Verpflegung? 

• Ja, es gibt Verpflegung. 
Wie erfolgt die Anreise? 

• Diese ist selbst zu planen. Es wird empfohlen, den ÖPNV zu nutzen. 
Werden Reisekosten erstattet? 

• Falls vorhanden, sollte das Schüler-/Studententicket genutzt werden. Bei 
angefallenen Fahrtkosten wird das Ticket für den ÖPNV erstattet. 

Werden Ausweisdokumente verlangt? 

• Ein gültiger Personalausweis/ Schülerausweis ist mitzubringen. 
Werden Anmeldebestätigungen bzw. Teilnahmebestätigungen ausgestellt? 

• Es gibt ein Schreiben zur Schulbefreiung, Auszubildende melden sich bitte für 
ein gesondertes Anschreiben für den Betrieb. Bei Schwierigkeiten meldet 
Euch gerne bei Herrn Frädrich. 

• Nach Abschluss des Jugendstadtrats erhält jede Teilnehmerin / jeder 
Teilnehmer eine Teilnahmebescheinigung. 

Kleiderordnung 
Gibt es eine bestimmte Kleiderordnung? 

• Nein, es wird um eine dem Anlass angemessene Kleidung gebeten (keine 
Jogginghosen, Trainingsjacken oder ähnliches). 

Sind politische Embleme gestattet? 

• Das Tragen oder Mitführen von politischen Symbolen (gleich welcher Art) ist 
nicht gestattet. Auf entsprechende T-Shirts, Anstecker oder Ähnliches ist zu 
verzichten. 

AnsprechpartnerInnen 
Gibt es AnsprechpartnerInnen für Nachfragen? 

• Zuständig sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereich Kinder 
und Jugend, Abt. 514. 

• Am einfachsten ist die Kontaktaufnahme per E-Mail an: 
jugendstadtrat@stadt.leverkusen.de 

Gibt es eine zentrale Anlaufstelle während des Jugendstadtrats? 

• Im Vorraum des Ratssaales gibt es einen Infopoint, der während des 
Jugendstadtrats besetzt ist. 

 
Sind Treffen zwischen einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des 
Jugendstadtrats und den Ratsfrauen und Ratsherren möglich? 

• Das hängt von dem Terminkalender der Ratsfrauen und Ratsherren ab. Alle 
Ratsmitglieder werden für den Mittwochabend zum gemeinsamen Essen 
eingeladen.  

 
 

mailto:jugendstadtrat@stadt.leverkusen.de
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FAQ zum Planspiel 
 

Das Planspiel sieht Fraktionssitzungen, Ausschusssitzungen und eine 
Stadtratssitzung vor. Gibt es eine Anwesenheitspflicht? 

• Alle Sitzungen des Jugendstadtrats sind anwesenheitspflichtig. 
Welche Aufgabe hat eine Fraktion? 

• Die angemeldeten Jugendlichen bilden für die Dauer des Jugendstadtrats 
„Fraktionen“. Aufgabe der Fraktionen ist es, 

o eine offene und von besonderer Vertraulichkeit geprägte Diskussion 
unter den Mitgliedern der Fraktion zu führen, 

o eine einheitliche Entscheidungsfindung der Mitgliedern der Fraktion zu 
fördern und Beschlüsse der Fraktion geschlossen nach außen zu 
vertreten. 

o Die Fraktionen müssen mindestens aus acht Mitgliedern bestehen um 
alle Funktionen besetzen zu können. 

Was passiert in den Ausschüssen? 

• In den Ausschüssen werden die Themen vordiskutiert. Die Zugehörigkeit der 
Jugendstadtratsmitgliedern zu den Ausschüssen wird in der ersten 
Fraktionssitzung bestimmt.  

• Die Ausschüsse behandeln Angelegenheiten, die ihnen zugewiesen worden 
sind oder die die Fraktionen selber in diese einbringen. Die Berichterstattung 
erfolgt durch die Ausschüsse schriftlich an die Jugendstadtrats-Spielleitung 
(Beschlussempfehlung). 

• Die jeweiligen Themensprecher berichten Ihren Fraktionen mündlich über die 
Arbeit in den Ausschüssen. 

• Der Ausschussvorsitzende leitet die Sitzungen und erstellt die Tagesordnung. 

• Die Diskussionspunkte werden anhand einer Rednerliste abgearbeitet. 

• In den Ausschüssen gibt es keine Begrenzung der Redezeit. Bei Überlangen 
Wortbeiträgen obliegt es den Vorsitzenden diese zu beschränken. 

• Ein Mitglied kann außerdem beantragen, dass die Rednerliste geschlossen 
wird oder den Schluss der Beratungen zu dem jeweiligen 
Tagesordnungspunkt („Schluss der Debatte“) beantragen. Beides geht, indem 
man sich mit dem Zuruf „Zum Verfahren“ während der Sitzung meldet.  
 

 
Wer darf wie lange in der Jugendstadtratssitzung reden? 

• Die regelmäßige Höchstredezeit eines Mitgliedes des Jugendstadtrats zu dem 
jeweiligen Beratungspunkt der Tagesordnung beträgt vier Minuten. Jede 
Fraktion erhält die gleiche Redezeit.  

• Spricht ein Mitglied des Jugendstadtrats über eine festgesetzte Redezeit 
hinaus, so kann ihm die Sitzungsleitung nach einmaliger Mahnung das Wort 
entziehen. 

• Die Erteilung des Wortes in derselben Sitzung zu demselben Beratungspunkt 
ist nicht wieder möglich. 

Wie ist die Redereihenfolge bei den Beratungen? 

• Der Oberbürgermeister gibt zunächst den Fraktionen und Gruppen in der 
Reihenfolge ihrer Mitgliederstärke Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem 
Beratungsgegenstand (Erster Durchgang). Möchte eine Fraktion oder Gruppe 
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eine Stellungnahme abgeben, hat sie hierzu eines ihrer Mitglieder zu 
benennen.  

• Danach gibt es einen zweiten Durchgang. Hierzu muss man sich mittels 
Handzeichen melden.  

Wie kann man die Beratungen beenden? 

• Man kann beantragen, dass die Rednerliste geschlossen wird oder den 
Schluss der Beratungen zu dem jeweiligen Tagesordnungspunkt („Schluss der 
Debatte“) beantragen. Beides geht, indem man sich mit dem Zuruf „Zum 
Verfahren“ während der Sitzung meldet.  

 
Wie läuft die Abstimmung ab? 

• Nach „Schluss der Debatte“ führt der Oberbürgermeister die Abstimmung 
durch. 

• Unmittelbar vor der Abstimmung sind auf Verlangen die einzelnen 
Abstimmungstexte vorzulesen. 

• Abstimmungen werden durch das Handzeichen durchgeführt. 

• Die Mehrheit der abgegebenen Stimmen entscheidet. Stimmenthaltungen und 
ungültige Stimmen zählen nicht mit. Das heißt: Damit ein Antrag angenommen 
ist, muss er mehr Ja- als Nein-Stimmen erhalten. 

• Kann der Oberbürgermeister das Ergebnis der Abstimmung nicht eindeutig 
feststellen, so wird diese wiederholt. Sollte auch danach der 
Oberbürgermeister das Ergebnis nicht eindeutig feststellen können, wird 
mittels Stimmzettel abgestimmt. 

• Der Oberbürgermeister leitet diese Abstimmung ein, beendet sie nach 
erfolgter Stimmabgabe und gibt das Ergebnis bekannt. 

• Der Oberbürgermeister stellt anschließend das Abstimmungsergebnis fest, 
indem er feststellt, ob die Abstimmungsfrage bejaht oder verneint wurde, ob 
Gegenstimmen abgegeben worden sind und ob Stimmenthaltungen zu 
verzeichnen sind. 

Was passiert mit den Beschlüssen des Jugendstadtrats? 

• Die Beschlüsse des Jugendstadtrats werden dem Stadtrat zugeleitet. Zuerst 
werden diese in den Ausschüssen beraten und dann abschließend im Stadtrat 
positiv oder negativ beschlossen. 

 

Regeln für die Fraktionen 
Die Mitglieder des Jugendstadtrats bilden für die Dauer des Jugendstadtrats eine 
„Fraktion“.  

Die Fraktionssitzung 
• Die konstituierende Sitzung der Jugendstadtratsfraktion eröffnet ein Mitglied 

des Helferteams und leitet sie, bis die oder der Fraktionsvorsitzende der 
Jugendstadtratsfraktion gewählt ist. 

• Die Fraktionsversammlung wählt die Fraktionsvorsitzende oder den 
Fraktionsvorsitzenden und den Stellvertreter bzw. die Stellvertreterin sowie 
den Schriftführer oder die Schriftführerin und teilt die Mitglieder den 
verschiedenen Ausschüssen zu.  

• Die Fraktionsversammlung wählt jeweils einen Themensprecher/Sprecherin 
und einen Stellvertreter/Vertreterin pro Ausschuss. 

• Die Fraktionsversammlung bestimmt die Grundlinien der Politik der Fraktion 
und entscheidet grundsätzlich über alle anstehenden Einzelfragen. Die 
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Fraktion kommt regelmäßig entsprechend des Zeitplans des Jugendstadtrats 
zusammen. 

• An der vierten Fraktionsversammlung können neben den Mitgliedern des 
Jugendstadtrats bei Bedarf beratend teilnehmen: Ratsfrauen und Ratsherren 
des Rats der Stadt Leverkusen, Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung 
Leverkusen bzw. des Helferteams. 

• Über jede Sitzung ist ein Ergebnisprotokoll durch die Schriftführerin oder den 
Schriftführer anzufertigen. 

Der Fraktionsvorstand 
• Die Vorstände der Fraktionen bestehen aus: 

o Vorsitzenden  
o stellvertretenden Vorsitzenden  
o Schriftführerinnen und Schriftführern 
o Stellvertretenden Schriftführerinnen und Schriftführern 

• Der Fraktionsvorstand ist in der ersten Sitzung der Jugendstadtratsfraktion zu 
wählen und behält sein Mandat bis zum Ende des aktuellen Jugendstadtrats. 

• Der Vorstand bereitet die Fraktionsversammlungen vor und führt die 
Geschäfte der Fraktion. Der Vorstand tritt nach Bedarf zusammen. 

• Der Vorstand kann den Mitgliedern der Fraktion bestimmte Aufgaben 
übertragen. 

 

Wahl des Fraktionsvorstands 
• Die Wahl wird von einem Mitglied des Helferteams des Jugendstadtrats 

geleitet. Die- bzw. derjenige leitet die Sitzung von Beginn an bis zur 
Feststellung der Ergebnisse der Wahl der oder des Vorsitzenden und der oder 
des stellvertretenden Vorsitzenden. 

• Eine Doppelspitze, das heißt zwei gleichberechtigte Vorsitzende einer 
Fraktion, ist zulässig. Es darf allerdings nur einen Vorsitz und eine 
Stellvertretung geben, welche die Fraktion nach außen (z. B. in den Gremien) 
vertritt. 

• Vor der Wahl werden die Aufgaben der oder des Vorsitzenden sowie der 
Schriftführerinnen und Schriftführer erklärt. Es werden im Anschluss an diese 
Erläuterungen Vorschläge für die Besetzung der Posten gesammelt. 
Begonnen wird mit der Wahl der bzw. des Vorsitzenden. Hierfür melden sich 
alle Fraktionsmitglieder, die sich zur Wahl stellen möchten. Die Namen 
werden gesammelt und – je nach technischer Möglichkeit – per Beamer allen 
gezeigt. Eine Vorstellung der Bewerberinnen und Bewerber folgt im Anschluss 
an die Erstellung der Namensliste. Jede Vorstellung darf maximal 30 
Sekunden dauern. 

• Die Wahl erfolgt offen durch Handzeichen. Das Mitglied des Helferteams 
verkündet dann das Ergebnis. 

• Der Vorgang wiederholt sich bei der Wahl der bzw. des stellvertretenden 
Vorsitzenden. Hierzu dürfen auch alle Bewerberinnen und Bewerber antreten, 
die zuvor bei der Wahl der oder des Vorsitzenden nicht gewählt wurden. Das 
Mitglied des Helferteams fragt hierzu wiederum nach den Bewerberinnen und 
Bewerbern. Das Prozedere der Wahl entspricht dem der oder des 
Vorsitzenden. 

• Zuletzt werden die Schriftführerinnen und die Schriftführer sowie die 
Stellvertretungen gewählt. Diese Wahl darf ebenfalls offen erfolgen und kann 
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optional auch vor der Wahl der bzw. des Vorsitzenden durchgeführt werden. 
Dies entscheidet das Helferteam. 

• Sobald der Fraktionsvorstand komplett gewählt ist, übernimmt die oder der 
neue Vorsitzende der Jugendstadtratsfraktion die Sitzungsleitung und beginnt 
damit, die Tagesordnung abzuarbeiten. Hierbei wird sie oder er von den 
Helferinnen und Helfern unterstützt. 

• Dann werden auch die Fraktionsmitglieder den jeweiligen Ausschüssen 
zugeteilt und ein Ausschussvorsitzender und Themensprecher gewählt. 

Die oder der Fraktionsvorsitzende 
vertritt die Fraktion nach innen und nach außen, 

• leitet die Sitzungen und erstattet der Fraktion über alle Abläufe, die nicht durch 
die Fraktion einsehbar sind oder waren, Bericht (z. B. Absprachen mit anderen 
Fraktionen). 

Die Rednerinnen und Redner 
Für die beim Jugendstadtrat obligatorische Debatte am letzten Tag bestimmt jede 
Fraktion Rednerinnen und Redner. 

• Die Zahl der Rednerinnen und Redner richtet sich nach der Zahl der Anträge. 
Die jeweiligen Redezeiten sind unter dem Punkt „Wer darf wie lange im 
Jugendstadtrat reden?“ aufgeführt. 

• Jedes Fraktionsmitglied kann sich für einen Redeeinsatz, beim 
entsprechenden Tagesordnungspunkt in der Fraktionssitzung am 3. Tag des 
Jugendstadtrats, melden. 

• Die oder der Fraktionsvorsitzende kann für sich das Recht auf einen 
Redeeinsatz zu einem Antrag ihrer bzw. seiner Wahl in Anspruch nehmen. 

Rechte und Pflichten der Fraktionsmitglieder 
• Die Mitglieder sollen bei Beratungen, Wahlen und Beschlüssen der Fraktion 

und ihrer Ausschüsse sowie in der Öffentlichkeit die Ziele und Entscheidungen 
der Fraktion vertreten. 

• Die Mitglieder sind zur Teilnahme an den Fraktionssitzungen verpflichtet. Ein 
Mitglied, dass zu einer Sitzung nicht oder nicht pünktlich erscheinen kann oder 
sie vorzeitig verlassen muss, hat dies der oder dem Vorsitzenden rechtzeitig 
mitzuteilen. 

• Im Sinne einer geschlossenen politischen Außendarstellung wird von den 
Fraktionsmitgliedern Fraktionsdisziplin erwartet. Die Fraktion achtet jedoch 
das persönliche Gewissen und lehnt einen generellen Fraktionszwang ab. 

• Wenn ein Fraktionsmitglied bei der Abstimmung in der Ratssitzung von der in 
der Fraktion vereinbarten Abstimmungsempfehlung abweichen möchte, so ist 
dies in der dritten Fraktionssitzung beim Fraktionsvorstand anzumelden. 

• Ein Wechsel der Fraktion ist beim Jugendstadtrat nicht möglich. 

• Die Fraktion erwartet von ihren Mitgliedern gewissenhafte und 
verantwortungsvolle Mitarbeit und verpflichtet sie zur Verschwiegenheit. 

Abstimmungen/Beschlüsse 
• Die Fraktionsversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der 

Mitglieder der Fraktion anwesend ist. Stimmrecht haben nur die Mitglieder der 
Fraktion. 

• Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder der Fraktion gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt 
ein Antrag als abgelehnt. 
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• Abstimmungen erfolgen per Handzeichen. Nur wenn mindestens ein Drittel 
der anwesenden Fraktionsmitglieder einen entsprechenden Antrag stellt, 
erfolgen die Abstimmungen geheim. 

• Wahlen zum Fraktionsvorstand erfolgen grundsätzlich offen. 

Interfraktionelle Zusammenarbeit 
• Die Fraktion beschließt im Einzelfall über die Grundsätze der Zusammenarbeit 

mit anderen Fraktionen. 

• Kooperationen mit anderen Fraktionen bedürfen der Zustimmung der Mehrheit 
der Fraktionsmitglieder. 

• Einzelne Fraktionsmitglieder können im Regelfall ohne Auftrag weder 
Abmachungen mit anderen Fraktionen oder Einzelvertreterinnen und 
Einzelvertretern treffen, noch ihnen gegenüber bindenden Erklärungen 
abgeben. 

 

Anträge 
• Anträge formulieren die jeweiligen politischen Ideen der Fraktionsmitglieder. 

• Anträge sollen sich am vorgegebenen Aufbau orientieren. 

• Anträge müssen auf den jeweiligen Vordrucken der Fraktionen geschrieben 

werden. 

• Mindestens ein Jugendstadtratsmitglied muss sich für einen Antrag 

verantwortlich fühlen und diesen namentlich unterzeichnen. 

• Anträge können nur in die echten Gremien gelangen, wenn sie dort von 

Antragsunterzeichner*innen oder Stellvertreter*innen vorgetragen werden. 

Leitfaden und Termine für Fraktionsvorsitzende 
Erste Fraktionssitzung (Dienstag, 10.03.2026, 13:15 – 15:00 Uhr) 
 

Allgemeine Aufgaben der oder des Fraktionsvorsitzenden 
Die oder der Fraktionsvorsitzende 

• eröffnet und leitet die Fraktionssitzungen, 

• gibt einen kurzen Bericht über ihre bzw. seine Tätigkeiten zu Beginn jeder 
Fraktionssitzung, 

• erstellt die Tagesordnung (was ist zu besprechen) und stellt diese vor, 

• erteilt das Wort (unterstützt durch die Stellvertretung), 

• achtet auf den ordnungsgemäßen Ablauf der Fraktionssitzung, 

• fasst die Beschlussergebnisse (auf Basis des Protokolls der 
Schriftführerinnen und Schriftführer) am Ende der Sitzung zusammen. 

Wahl der oder des Ausschussvorsitzenden und der Themensprecher 
• Die oder der Fraktionsvorsitzende führt zunächst die Wahl des 

Ausschussvorsitzenden/der Ausschussvorsitzenden und der 
Themensprecher durch. 

• Dazu verliest sie oder er den Namen des Ausschusses, in dem die Fraktion 
den Vorsitz hat. 

Ablauf der Wahl: 
• Aufgabenbereich der oder des Ausschussvorsitzenden/Themensprecher/in 

vorstellen. 

• Sammeln, wer sich zur Wahl stellt. 
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• Kurze Vorstellungsrunde der Kandidatinnen und Kandidaten mit 
Basisdaten (Name, Alter, Wohnort, Schule, Grund für Kandidatur). 

• Namen der Kandidatinnen und Kandidaten für alle sichtbar 
niederschreiben lassen (durch Schriftführung). 

• Wahl per Handabstimmung durchführen. 

• Ergebnis der Wahl verkünden und fragen, ob betreffende Person die Wahl 
annimmt. 

Zuteilung der Ausschussmitglieder  
Die oder der Fraktionsvorsitzende führt auch die Zuteilung der Ausschussmitglieder 
durch. 

• Aufgabenbereich der Ausschussmitglieder vorstellen und sammeln, wer in 
welchen Ausschuss möchte. 

• Die Zugehörigkeit der Jugendstadtratsmitglieder zu Ausschüssen und die 
Vorsitzenden/Themensprecher der jeweiligen Ausschüsse werden in den 
ersten Fraktionssitzungen bestimmt. Welche Partei, welchen Vorsitz hat 
und wie viele Mitglieder sie im Ausschuss stellt, wird von der 
Stadtverwaltung Leverkusen festgelegt.   

• Die Zahl der Ausschussmitglieder pro Fraktion bemisst sich am Anteil der 
Fraktion, an den Sitzen im Jugendstadtrat. 

 
 
  

Zweite Fraktionssitzung (Dienstag, 10.03.2026, 15:15 bis 17:00 Uhr) 
Ablauf: 

• Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrüßen 

• Tagesordnung verlesen 
o Eröffnung der Sitzung 
o Vorstellung der Themenvorschläge durch Mitglieder des 

Organisationsteams 
o Sammlung der eigenen Themen 
o Diskussion zu den gesammelten Themen 
o Abstimmung darüber zu welchen Themen Anträge erarbeitet werden sollen 
o Verschiedenes 

 

• Tagesordnung abarbeiten 

• Zeit im Blick behalten 

• Abstimmung durchführen 

• Unterstützung durch die Studenten oder die Fraktionsgeschäftsführer in 
Anspruch nehmen 

• offene Fragen klären 

• Sitzung schließen 
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Dritte Fraktionssitzung (Mittwoch, 11.03.2026, 10:00 bis 12:00 Uhr) 
Ablauf: 

• Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrüßen und offene Fragen klären 

• Tagesordnung verlesen 
o Eröffnung der Sitzung 
o Einteilen in Kleingruppen zur Erarbeitung der Anträge 
o Erarbeiten der Anträge für die jeweiligen Ausschüsse 
o Vorstellen der Anträge vor der Fraktion 
o Verschiedenes 

• Tagesordnung abarbeiten 

• Zeit im Blick behalten 

• Unterstützung durch die Studenten oder die Fraktionsgeschäftsführer in 
Anspruch nehmen 

• Sitzung schließen 
 

Vierte Fraktionssitzung (Mittwoch, 11.03.2026, 14:45 bis 16:00 Uhr) 
Ablauf: 

• Teilnehmerinnen und Teilnehmer und Gäste begrüßen und offene Fragen 
klären 

• Tagesordnung verlesen 
o Eröffnung der Sitzung 
o Bericht aus den Ausschüssen durch die Themensprecher 
o Diskussion über das weitere Vorgehen 
o Absprachen mit anderen Fraktionen 
o Abstimmung über das weitere Vorgehen 
o Verschiedenes 

• Tagesordnung abarbeiten 

• Im Blick behalten das man für eine Mehrheit Absprachen mit anderen 
Fraktionen treffen muss 

• Zeit im Blick behalten 

• Unterstützung durch die StudentenInnen oder die 
FraktionsgeschäftsführerInnen in Anspruch nehmen 

• Sitzung schließen 

 
Fünfte Fraktionssitzung (Donnerstag,12.03.2026, 09:00 bis 10:30 
Uhr) 

• Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrüßen und offene Fragen klären 

• Tagesordnung verlesen 
o Eröffnung der Sitzung 
o Kurzer Bericht aus den Ausschüssen durch die Themensprecher 
o Letzte Arbeiten an den Anträgen 
o Letzte Absprachen mit anderen Fraktionen 
o Verschiedenes 

• Tagesordnung abarbeiten 

• Im Blick behalten das man für eine Mehrheit Absprachen mit anderen 
Fraktionen treffen muss 

• Zeit im Blick behalten 

• Unterstützung durch die StudentenInnen oder die 
FraktionsgeschäftsführerInnen in Anspruch nehmen 

• Sitzung schließen 
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Aufgaben der Ausschüsse 
• Die Ausschüsse behandeln Themen, die aus den jeweiligen Fraktionen in die 

jeweiligen Ausschüsse eingebracht werden. Die Berichterstattung erfolgt 
durch die Ausschüsse schriftlich an den Jugendstadtrat 
(Beschlussempfehlung) und mündlich durch die ThemensprecherInnen. 

• Die oder der Ausschussvorsitzende wird in der ersten Fraktionssitzung 
gewählt. Jede Fraktion hat in mindestens einem Ausschuss den Vorsitz. Die 
Fraktion kann nur für die Ausschüsse eine Vorsitzende oder einen 
Vorsitzenden wählen, in dem sie auch den Vorsitz hat. 
 

Allgemeine Aufgaben der oder des Ausschussvorsitzenden 
Die oder der Ausschussvorsitzende 

• eröffnet und leitet die Ausschusssitzungen und erteilt das Wort, 

• achtet auf den ordnungsgemäßen Ablauf der Ausschusssitzung, 

• führt die Rednerliste und 

• fasst die Beschlussergebnisse am Ende der dritten Sitzung zusammen. 
 

Ausschusssitzung (Mittwoch, 11.03.2026, 13:00 Uhr bis 14:30 Uhr) 
Ablauf: 

• Begrüßung und Eröffnung der Sitzung durch die Ausschussvorsitzende 
oder den Ausschussvorsitzenden 

• Debatte der vorgeschlagen und ggfs. eigenen Themen 

• Evtl. Rückfragen an die Experten aus der Verwaltung 

• Offene Fragen klären 

• Sitzung schließen 

 

Ausschusssitzung (Mittwoch,11.03.2026, 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr) 
Ablauf: 

• Begrüßung und Eröffnung der Sitzung durch die Ausschussvorsitzende 
oder den Ausschussvorsitzenden 

• Debatte der vorgeschlagen und ggfs. eigenen Themen 

• Offene Fragen klären 

• Sitzung schließen 
 

Ausschusssitzung (Donnerstag,12.03.2026, 10:30 Uhr bis 12:30 Uhr) 
Ablauf: 

• Begrüßung und Eröffnung der Sitzung durch die Ausschussvorsitzende 
oder den Ausschussvorsitzenden 

• Eventuell kurze Debatte über die Anträge 

• Finale Abstimmung und Beschlussempfehlung für die 
Jugendstadtratssitzung  

• Offene Fragen klären 

• Sitzung schließen 
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Parlamentarisches ABC des Jugendstadtrats 
Wichtiger Hinweis: Dieses ABC gilt nur für den Jugendstadtrat und stimmt nur zum 
Teil mit den Regeln des „realen“ Stadtrats überein! 

Absolute Mehrheit 
• Die absolute Mehrheit ist eine Form der Mehrheit, bei der eine 

Abstimmungsalternative mehr Stimmen als alle anderen Alternativen 
zusammen (d. h. mehr als 50 Prozent) erhalten muss. 

Abstimmung 
• Wenn es im Jugendstadtrat zu einer Abstimmung kommt, geben die 

Abgeordneten ihre Stimme per Handzeichen ab. 

Antrag 
• In einem Antrag legt eine Fraktion oder ein Zusammenschluss aus mehreren 

Fraktionen ihre Position zu einem Thema dar und fordert konkrete 
Maßnahmen, die der Jugendstadtrat beschließen soll. 

Ausschuss (fraktionsübergreifend) 
• Zur Vorbereitung der Beschlüsse des Jugendstadtrats bildet der 

Jugendstadtrat Ausschüsse zu bestimmten Fachgebieten, denen Abgeordnete 
aller im Jugendstadtrat vertretenen Fraktionen angehören. Die Ausschüsse 
beraten über die Anträge und arbeiten eine Beschlussempfehlung für die 
Jugendstadtratssitzung aus. 

• Die Zahl der Ausschussmitglieder pro Fraktion bemisst sich an der Größe der 
jeweiligen Fraktion. 

Ausschuss-/Themensprecher/in 
• Diese Person erstattet über die Ausschusssitzung in der Fraktionssitzung 

Bericht. 

Bürgermeisterinnen bzw. Bürgermeister 

• Die Bürgermeisterinnen bzw. Bürgermeister sind gewählte Stadtratsmitglieder 
und vertreten und unterstützen den Oberbürgermeister bei der Leitung der 
Stadtratssitzungen. 

Debatte 
• Eine Debatte ist ein Streitgespräch bzw. eine mündliche Auseinandersetzung 

zu einem bestimmten Thema mit Rede und Gegenrede. 

Fraktionen 
• Eine Fraktion vertritt gemeinschaftliche Ziele. Fraktionen haben unter anderem 

das Recht, Anträge einzubringen und ihre Mitglieder für die Ausschüsse zu 
benennen. 

Fraktionsvorstand 

• Der Fraktionsvorstand ist das Arbeits- und Steuerungsgremium einer Fraktion. 
Er besteht aus der oder dem Fraktionsvorsitzenden, der Schriftführerin oder 
dem Schriftführer und den Stellvertreterinnen und Stellvertretern. 
 

Fraktionsgeschäftsführer/innen 
• Teilnehmer aus dem letzten Jahr nehmen die Funktion der 

Fraktionsgeschäftsführer*innen ein. Sie beraten die diesjährigen 
Teilnehmer*innen und unterstützen Sie bei ihrer Fraktionsarbeit. Sie haben 
keine Stimme in den Fraktions-, Ausschusssitzungen und der 
Jugendstadtratssitzung. 
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Jugendstadtratssitzung/Debatte 
• Zur Sitzung des Jugendstadtrats kommen alle Ratsfrauen und Ratsherren des 

Jugendstadtrats zusammen. Gäste sind willkommen, müssen sich aber vorher 
bei der Stadtverwaltung Leverkusen anmelden. 

Gemeinsames Abendessen 

• Im Rahmen des Abendessens treffen sich die Mitglieder des Jugendstadtrats 

mit den „echten“ Mitgliedern des Stadtrats. 

Oberbürgermeisterin bzw. Oberbürgermeister  
• Der Oberbürgermeister leitet die Sitzung des Jugendstadtrats und hat selber 

auch eine Stimme. Vertreten wird er durch die Bürgermeister oder den 
Oberstadtdirektor. 

Stadtdirektor 
• Der Stadtdirektort ist der Vertreter des Oberbürgermeisters in allen Fragen der 

Verwaltung und kann auch die Sitzung des Jugendstadtrats leiten. 

Relative Mehrheit 
• Die relative Mehrheit ist eine Form der Mehrheit, bei der es ausreichend ist, 

wenn eine Abstimmungsalternative die meisten Stimmen auf sich vereinigt, 
auch wenn diese weniger als die Hälfte der abgegebenen Stimmen umfasst. 

Stadtverwaltung 
• Diese kümmert sich um alle organisatorischen Abläufe, die im Hintergrund 

geschehen. 

• Beim Jugendstadtrat steht die Stadtverwaltung den Mitgliedern des 
Jugendstadtrats zur Seite, um sie bei der Bewältigung der Aufgaben zu 
beraten und zu unterstützen. Bei strittigen Fragen entscheidet die 
Stadtverwaltung. 

 
Verwendung von Social-Media, Bilder- und Videoaufnahmen 

• Während der Sitzungen des Jugendstadtrats ist es nicht erlaubt, Ton-, Bild- 
oder Videoaufnahmen durchzuführen. 
 
Ausnahmen: 

• Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung Leverkusen oder ggfs. Medienvertreter. 

• Bilder zu Erinnerungszwecken. Dies muss vorher aber mit allen Beteiligten 
abgesprochen werden. 
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Anfahrt 
Adresse: 

Rathaus Leverkusen 

Friedrich-Ebert-Platz 1, 51373 Leverkusen 

Mit dem ÖPNV 
• Das Rathaus liegt ca. 5 min zu Fuß von der Haltestelle Leverkusen Mitte/ 

Leverkusen Wiesdorf Mitte Bhf. entfernt.  

Mit dem PKW 
• Wenn Ihr von Euren Eltern mit dem Auto gebracht werdet, können diese im 

Parkhaus der Rathaus Galerie parken, oder euch am Kinopolis aus dem Auto 

lassen. 

Mit dem Fahrrad/Roller 
• Stellplätzte für Fahrräder und Roller befinden sich am Durchgang zum 

Kinopolis und der deutschen Bank. 

Reisekostentenabrechnung 
• Solltet Ihr kein Schülerticket haben, könnt Ihr Euch die Kosten für die Anreise 

mit dem ÖPNV erstatten lassen. Wendet Euch hierfür einfach an den Info 

Point. 

Feedbackbogen 
• Am Ende der Veranstaltung erhaltet Ihr einen Feedbackbogen. Wir möchten 

Euch bitten, diesen gewissenhaft auszufüllen, damit wir die Möglichkeit haben, 

die Veranstaltung weiterzuentwickeln. 


